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im Jabre
ehaltenen

Direk⸗
tions⸗

ſitzungen

— 39 —

überſicht über die Nährwerte und Geldwerte einiger Futtermittel .

2 3
Wertigkeit VomTier Berdau⸗ 5 bergnes

S S Art des Futtermittels Päbhrſtoffe bollwertig ausnutzbare liches Geldwert
—

Nährſtoffe
100) Nährſtoffe Eiweiß

.

1 Palethenrnrnrn . . 63100 63,4 13,1 70,2

2 Eldetüßüchek 6 38,7 75 „ 7

3 Kokosnußkuchen 66,3100 ( 66,3 16,3 76,5

4 Sefäfkuchen 60,7 97 588,8 34 %½ 171,0

5 56,8 95 54,0 26,6 66,2

EEaahckckhkhk . 58,7 95⁵ 55,76 8, %0 E 311

7 Peliktsgsgss 66,4 27,2 : 7ss

8 Leinſamen ( ganzzjz 74,2 234 18,1 119,2 5
9 Reiterehl ! l ! ! 311 55,2 6,0 684 *

10 Roggenfuttermehl . . 77,0100 77,0

11 Weizenfuttermehl RE 11,0 73,‚o

* Gerſtenfuttermehl . . 72,2 9,2 73,6 S 4
13] Maisölkuchen 6958 97 67,7 144 744

14 Maisſchror 78,0 100 78,0 6,781,5 3 3

„ . . . . . . . . . . 714 ( 9900 64,2 18,4 63,8 58
16 68,7 98 623 8,0 67,9 2

2— RL 56,2 93 52,2 7,5 5277 E
18 [ Roggenkleie 59,5 79 47,0 10,8 46,9 4. 8

19 Weizenkleie ( grobk ) 54,0 77 41,5 9,1 42,6 1
20 . 59,279 446,7 1171 48,1

21 Malzkeime 58,2 75 43,6 1174 38,65

22 Biertreber ( getrocknet ) . . 54,4 84 45,6 14,1 50 %3

23 5 13,8 86 11,8 3,5 12

24 Fleiſchfuttermehl ( Liebig . . 79,7 100 79,7 63,3

25 Kadavermehl ( 55,4 ) — — ( 24,1 ) ( 70,3 ) 3 6

26 Fiſchmehl (fettreich ) 74,6 100 74,6 64,2 S 2

27 Roggen 75,5 95 712 8,7 71,3 ——

28 3 59,4 95 56,4 752 59,7 8
29 [ Kartoffeln 20,0 100 20,0 0,„1 19,08 8
30 Runkelrüben . 9,4 72 6,7 E 6,„3 8

31[ Stoppelrüben 4,9 „ 2
2

32 Wieſenheu , vorzüglich . 53,5 78 41,7 6,5 40,6 [ 8 8

33 8 gutes 31,5 3,8 31,0
34 geringes 38s49 190 2,5 1 . 38,9

35 [Notkleeheu, gutes 47,5 70 3372 5,531,9
36 Sommerhalmſtroh . . 41,2 46 18,9

37 Winterhalmſtroh 8 32 11 . 4 ——

Bemerkungen zu: 1. Für Milchvieh beſonders geeignet . — 2. Für Milch⸗ und Maſtvieh . — 3. Sehr gut für Milch⸗

vieh . — 4. Für Milch⸗, Maſt⸗ und Arbeitstiere ( auch Pferde) ) . — 5. Nur für Maſtvieh , nicht für Milchtiere . — 6. Nur

für Maſt⸗ und Zuchtochſen ; bei Schweinen erzeugen ſie tranigen Speck . — 7. Für Milch⸗, Arbeits⸗ und Maſttiere , gut für

ſchwächliche und heruntergekommene Tiere . — 8. Sehr gut zur Aufzucht der Kälber . — 9. , 10. , 11. , 12. Für Schweine und

Jungvieh . — 14. Zu Maſtzwecken , auch für Arbeitspferde , als Erſatz für Hafer . — 16. Für Schweine ſehr gut , erzeugt

gutes Fleiſch und vorzüglichen Speck . — 23. Gut für Milchkühe . — 24 . Vornehmlich für Schweine . — 25 . Für Schweine

und Hühner ; Pferde und Rinder freſſen es nur mit Widerwillen . Der Nährſtoffgehalt wechſelt ſehr . — 26 . Gut für Ge⸗

flügel , auch für Schweine . — 30. Sollten im Winterfutter des Milchviehes nicht fehlen .

eeee,



Saatbedarf und Ernteertrag rechnet

Saatbe darf

an Körnern

Ertrag

( Samen ) ,

man für einen Hektar

Wurzeln Dürrfutter
ſomit Knollen , Dolden uſw . Stroh, Baſt

von
Hettoliter eee —

8 —
8 Bedarf Nieder Soch ( Durch⸗ ( Durch⸗

ſchnitt )

Pfund Zentn Zentner Zentner [ [ Zentner

Winterweizn 13 78 42
Sommerweizen 13 65
Spelz ( Dinkel ) 12 50 38
Einkorn 10 40 230
Emmer 400 —500 8 30 25

Winterroggen 200 —- 280 12 75 46
Sommerroggen 11 45 2

Wintergerſte 20 60 19 24
Sommergerſte 16 50 26 27
Hafer 12 28

Mais 12 70 11 007
Buchweizen 10 40 18 30

9 10 16 33388
Linſen 6 2⁵ 14 15
Wicken 240 —400 13 40 18 66

Pferdebohnen 420 —500 12 60 8³ 10
Winterraps 30 —40 11 80 46 60
Winterrübſen . 10 65 14 40

Sommerraps 10 50 12 0
Sommerrübſen 8 42 10 2
Hanf 400 7 30 8 ( 5,577
Lein 520 8 15 8 3,1
Mohn 2 —24 3 15 14 30
Dotter . 20 11 30
Luzerne 60 —80 4 10 8 91

Eſparſette —400 4 16 10
Rotklee 30 —50 2 10 6 8

Weißklee 15 —3 2 10 0
Inkarnatklee . 5

2 8 18 60
Schwed . Klee 2 5 70
Kartoffeln 159 —

Cichorien 307 —
Topinambur 210

Futterrunkeln 470 —
Zuckerrüben 100 —
Kohlrüben 5 —

Stoppelrüben 0,1 — 120
Tabak SSetzlinge ) 32000 —- 56000 5 50 31＋ —
Hopfen ( Fechſer ) 0⁰0 — 10 20 16 —

Wein — — — 27,0 —
Wieſen — — — 85

F grün . Tgehechelter Alufttrockene Blätter

Erforderliche Wärmegrade .

Pferdeſtall
Rindviehſtall
Schweineſtall
Schafſtall .
Hühnerſtall

104
12 —15
10

6 —10
8

Reaumur

Weinkeller * —＋
Kartoffel⸗ und Rübenkeller
Milchkammer . ä — —
Milch beim Buttern im Sommer
Milch „ Winter

Wiſſe
— —

Winter⸗
Somme
Winter
Gerſte
Hafer
Dinkel
Mais
Buchwe

bſe
Pferdeb
Winter⸗
Mohn
Runkelr
Kartoff
Tabak
Hanf

Aepfel
Birner
Quitte

Aprike
Pfirſie
Pflau :
Mirab
Zwetſ .
Sauer
Süßki

Walnt
Haſeli
Edelke

Johar
Stach
Himb
Brom
Wein
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rtſchaftlichen Samen .

Samenart

Mittlere Dauer der

Keimfähigkeit Keimkraft
Aufgangszeit Wennheit

Zahl
der Körner

in 1 kg
in Tauſend

Winter⸗Weizen .
Sommer - ⸗Weizen
Winter⸗Roggen
Gerſte
Hafer

2
8388 Spelz )
Mais

Pferdebohne
Winter⸗Raps und Rübſen
Mohn
Runkelrüben
Kartoffeln
Tabak
Hanf

Pfl für iee und Fruchtiteäucher.
— — —

Bezeichnung

der

Obſtarten
Hochſtamm

ö

Halbſtamm

ο
ο

ννοσ
ο

S

1.
4ο

νισνε

EE

Tage

10 —12 98

8 98
E 98

20 - 30 98
EEE 98

10 —12 99
6 —8 97

08 . 91
32 99

6 —8 99

14 20 —

5 —6 97
5 —6 100
6 —8 —

5 —6 99
535 . 97
510 88

93=5 88
8 . 87
8 —10 75

Baumformen

250 —4
1000

200 —250

24

322
22
26

3
42

5
2

Schnurbaum
. e

Schnurbaum SSchnur banm
ſenkrecht — — mit wagerecht mit

zwei Armen

Wachstums⸗
dauer der

Pflanzen
Wochen

45 —50
18 20
40 —45
15 . 2
15 —23
40 - 45
20 —25
12 —15
15 —70
23 —28
40 —50
16 - 18
25 —30
15 —25
20 —25
16 —22
12 —18
15 —22
10 —12

8 1¹0
14 —- 16

Palmette
mit ſchiefen

u. wagerech⸗
ten Aeſten

Kernobſt

Aepfel .
Birnen
Quitten

Steinobſt

Aprikoſen .
Pfirſiche
Pflaumen und Reineclauden
Mirabellen
Zwetſchgen
Sauerkirſchen
Süßkirſchen

Schalenobſt
Walnüſſe
Haſelnüſſe
Edelkaſtanien

Beerenobſt

Johannisbeeren
Stachelbeeren
Himbeeren
Brombeeren
Weinrebe am Spalier

10 —1
810
4 —5

5 —6
5 —6
5 —6
4 —5
5 —6
532

1012

2 —15
6 —8

12 —15

1,50 —

22

S

SPPNCN
S

4

Er

O

Pyramide

und Buſch ſchief einem Arm

‚

2 —3 0,40 —0,50
3 —5 0,40 —0,50
3 —4 —

3 —4 0,40 - 0,50
3 —4 0,60 —0,70
3 —4 —
3 —4 —

— 1
428 —

—

—

1,50 —2 020 —0,30 1,50
1,50 —2 62⁰ 0,„ 30 ( 1
0,80 —1
1,50 —- 2

— 0 , 70—0, 80

οε
*
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Währſchafts⸗Leiſtung .
Nach Dr. Dammann .

Pferde

Staaten

ummkoller

Rindvieh Schafe

Star

uberkuloſerichinenchwarzer Finnen
64 7 E

9 5

Deutſches Reich ) Tage Tage Tage Tage
1. Nutz⸗ und Zuchttiere . 14 14141414 14 14

— — f3110 — ( — —
2. Schlachttiere 144 2 2 — 14 —◻ - = ＋εε νι —14( 1414

Riee 9 9 9 — — 128 930 — — 9 — — — — —

9 9 30 9 8 2 —
—

9
Luxemburg ) ) 2020 999 — 9 — — f9 — 20f9 8 3 — 9

Oeſterreich ' ) . —1445130430 15 — 30 —3 30 30 — 8 — 608

— 3 2020430 — — — — —

Anmerkungen .

) Deutſches Reich . Mit dem 1. Januar 1900 traten
für das ganze Reich unter Aufhebung aller bisherigen Landes —

Gewährleiſtung beim Vieh —geſetze und Verordnungen üb
handel die Beſtimmungen des Bürgerlichen Geſetzbuches in
Kraft . Danach heißt es ( auszugsweiſe ) :

§ 481 . Für den Verkauf von Pferden , Eſeln , Mauleſeln
und Maultieren , von Rindvieh , Schafen und Schweinen
gelten die Vorſchriften der §s 459 bis 467 , 469 bis 480
( des Geſetzbuches ) nur inſoweit , als ſich nicht aus den §§ 482
bis 492 ein anderes ergibt .

§ 482 . Der Verkäufer hat nur beſtimmte Fehler Haupt⸗
mängel ) und dieſe nur dann zu vertreten , wenn ſie ſich
innerhalb beſtimmter Friſten ( Gewährfriſten ) zeigen . — Die
Hauptmängel und Gewährfriſten werden durch eine mit Zu⸗
ſtimmung des Bundesrates zu erlaſſende Kaiſerliche Verord⸗
nung beſtimmt .

§ 483 . Die Gewährfriſt beginnt mit dem Ablaufe des
Tages , an welchem die Gefahr an den Käufer übergeht .
( Dies iſt der Tag der Übergabe . )

§ 484 . Zeigt ſich ein Hauptmangel innerhalb der Gewähr⸗
friſt , ſo wird vermutet , daß der Mangel ſchon zu der Zeit
vorhanden geweſen ſei , zu welcher die Gefahr auf den Käufer
übergegangen iſt . ( Gegen dieſe Vermutung bleibt dem Ver⸗
käufer der Gegenbeweis offen . )

§ 485 . Der Käufer verliert die ihm wegen des Mangels
zuſtehenden Rechte , wenn er nicht ſpäteſtens 2 Tage nach
dem Ablaufe der Gewährfriſt oder , falls das Tier vor dem
Ablaufe der Friſt getötet worden oder ſonſt verendet iſt ,
nach dem Tode des Tieres den Mangel dem Verkäufer an⸗
zeigt oder die Anzeige an ihn abſendet oder wegen des
Mangels Klage gegen den Verkäufer erhebt oder dieſem den

Streit verkündet oder gerichtliche Beweisaufnahme zur Siche⸗
rung des Beweiſes beantragt . Der Rechtsverluſt tritt nicht
ein, wenn der Verkäufer den Mangel argliſtig verſchwie⸗
gen hat .

§ 486 . Die Gewährfriſt kann durch Vertrag verlängert
oder abgekürzt werden . Die vereinbarte Friſt tritt an die
Stelle der geſetzlichen Friſt .

§ 487 . Der Käufer kann nur Wandelung , nicht Minde⸗
rung verlangen . Die Wandelung kann auch , wenn das Tier
geſchlachtet , umgeſtaltet oder durch ſeine Schuld weſentlich
verſchlechtert oder untergegangen iſt , verlangt werden ; an
Stelle der Rückgewähr hat der Käufer den Wert des Tieres
zu vergüten . Das gleiche gilt in anderen Fällen , in denen
der Käufer infolge eines Umſtandes , den er zu vertreten
hat , insbeſondere einer Verfügung über das Tier , außer⸗
ſtande iſt , das Tier zurückzugeben . Iſt vor der Vollziehung
der Wandelung eine unweſentliche Verſchlechterung des Tieres
infolge eines von dem Käufer zu vertretenden Umſtandes
eingetreten , ſo hat der Käufer die Wertminderung zu ver⸗
güten . Nutzungen hat der Käufer nur inſoweit zu erſetzen ,
als er ſie gezogen hat .

§ 488 . Der Verkäufer hat im Falle der Wandelung dem
Käufer auch die Koſten der Fütterung und der Pflege , die
Koſten der tierärztlichen Unterſuchung und Behandlung , ſowie
die Koſten der notwendig gewordenen Tötung und Weg⸗
ſchaffung des Tieres zu erſetzen .

§ 489 . Iſt über den Anſpruch auf Wandelung ein Rechts —
ſtreit anhängig , ſo iſt auf Antrag der einen oder der andern
Partei die öffentliche Verſteigerung des Tieres und die
Hinterlegung des Erlöſes durch einſtweilige Verfügung an⸗
zuordnen , ſobald die Beſichtigung des Tieres nicht mehr er⸗
forderlich iſt .
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§ 490 . Der Anſpruch auf Wandelung , ſowie der An⸗

ſpruch auf Schadenerſatz wegen eines Hauptmangels , deſſen
Nichtvorhandenſein der Verkäufer zugeſichert hat , verjährt in

6 Wochen von dem Ende der Gewährfriſt an.

§ 491 . Der Käufer eines nur der Gattung nach be⸗

ſtimmten Tieres kann ſtatt der Wandelung verlangen , daß
ihm an Stelle des mangelhaften Tieres ein mangelfreies ge⸗
liefert wird . Auf dieſen Anſpruch finden die Vorſchriften
der §§ 488 bis 490 entſprechende Anwendung .

§ 492 . Uebernimmt der Verkäufer die Gewährleiſtung

wegen eines nicht zu den Hauptmängeln gehörenden Fehlers

oder ſichert er eine Eigenſchaft zu ( derartige Vereinbarungen

ſind alſo zuläſſig ) , ſo finden die Vorſchriften der §§ 487

bis 491 und , wenn eine Gewährleiſtung vereinbart wird ,

auch die Vorſchriften der §§ 483 bis 485 entſprechende An⸗

wendung . Die im § 490 beſtimmte Verjährung beginnt ,
wenn eine Gewährfriſt nicht vereinbart wird , mit der Ab—⸗

lieferung des Tieres .
§ 515 . Auf den Tauſch finden die Vorſchriften über den

Kauf entſprechende Anwendung .
Die im § 482 erwähnte Kaiſerliche Verordnung

iſt unter dem 27. März 1899 erlaſſen und enthält die in

der voranſtehenden Tabelle aufgezählten Hauptmängel mit

den beigefügten Gewaß
ciſten. Für einzelne Hauptmängel

ſind noch beſondere Begriffsbeſtimmungen gegeben worden

und zwar für ſolgende

2

1. Der Nutz⸗ und Zuchttiere

Dummkoller Goller , Dummſein ) ; als ſolcher iſt

anzuſehen die allmählich oder infolge der akuten

Gehirnwaſſerſucht entſtandene unheilbare Krankheit
des Gehirns , bei der das Bewußtſein des Pferdes

herabgeſetzt iſt .
Dämpfigkeit ( Dampf , Hartſchlägigkeit , Bauchſchlägig⸗

keit ) ; als ſolche iſt an
die durch einen chroniſck

heitszuſtand der Lungen oder des
wird .

Kehlkopfpfeifen

uſehen die Atembeſchwerde ,
en und unheilbaren Krank⸗

Herzens bewirkt

ampf , Hartſchnaufigkeit ,
Rohren ) ; als ſolches ſehen die durch einen

chroniſchen und unheilbaren Krankheitszuſtand des

Kehlkopfes oder der Luftröhre verurſachte und durch
ein hörbares Geräuſch gekennzeichnete Atemſtörung .

Periodiſche Augenentzündung ( innere Augen⸗

entzündung , Mondblindheit ) ; als ſolche iſt anzu⸗

ſehen die auf inneren Einwirkungen beruhende ent—

zündliche Veränderung an den inneren Organen des

Auges .
Rindviehes ) ſo⸗

allgemeine Be⸗
Tieres herbei⸗

Tuberkulöſe Erkrankung ( des
fern infolge dieſer Erkrankung eine

eintkächtigung des Nährzuſtandes des

geführt iſt .

— Der Schlachttiere d. h. ſolcher Tiere ,

eſchlack
ztet werden ſollen und beſtimmt ſind , als

tel für Menſchen zu dienen :

Tuberkulöſe Erkrankung ( e Rindviehes und

der Schweine ) , ſofern infolge dieſer Erkrankung mehr
als die des Schlachtgewichts nicht oder nur

unter Beſchränkung als Nahrungsmittel für Menſchen

geeignet iſt .

Allgemeine Waſſerſucht (der Schafe ) ; als ſolche
iſt anzuſehen der durch eine innere Erkrankung oder

durch ungenügende Ernährung herbeigefuührte waſſer⸗

ſüchtige Zuſtand des Fleiſches .

die alsbald

Nahrungs⸗

Häljte

43

) Belgien . Außerdem gelten als redhibitoriſche Fehler
beim Rindvieh : Rinderpeſt , die Folgen der nicht ab⸗

gegangenen Nachgeburt , falls die Geburt nicht bei

dem Käufer ſtattgehabt hat ; bei Schafen : Rinderpeſt ,

ſämtlich mit 9 Tagen Gewährfriſt .

) Frankreich . Außerdem bei Pferden : alte inter⸗

mittierende Lahmheiten , Gewährfriſt 9 Tage . Ge⸗

währ wird jedoch bei ſämtlichen Fehlern nur geleiſtet , wenn

der Preis Uöw⸗ Wert des Tieres 100 Franken überſteigt .

9) Luxemburg . Außerdem bei Pferden : alte Bruſt⸗

krankheiten ; beim Rindvieh : alte Bruſtkrankheiten ,
Rinderpeſt ; bei Schafen : Rinderpeſt , alle mit Gewährfriſt
von 9 Tagen .

Oeſterreich . Außerdem bei Pferden : verdächtige
rüfe mit Gewährfriſt von 15 Tagen . Die „ Fäule “ der

abelle iſt als Lungen - und Egelwürmer bezeichnet .R5

) Schweiz . Außerdem bei Pferden : verd

Drüſe mit einer von 20 Tagen .
bei Pferden und Rindern : Abze

ächtige
Ferner

ehrung als Folge von

Entartung der Organe der Bruſt - und Hinter⸗

leibshöhle ( Verhärtung , Verſchwärung , Vereiterung , Krebs ,

Tuberkelbildung ) , Währſchaftszeit 20 Taze . Dieſe Fehler
und Friſten ſind gemäß dem alten Körkordeit aber nur noch

gültig für die Kantone Zürich , Schwytz , Beſel - Stadt ,
Baſel⸗Land und T bur rgau . Gemäß kantonaler Spezial

geſetze hat dder Verkäufer in den Kantenen Sch affhauſen ,
Obwalden , Glarus , Graubünden , Teſſin und Genf

ohne beſondere Zuſicherung ebenfalls nur für beſtimmte , im

Geſetz genannte Mängel zu haften ; dieſe Mängel und deren

Friſten ſind in den einzelnen Kantonen aber ſehr verſe 38
In Zug , St . Gallen , Wallis und Uri haſtet der Ver

käufer für die zugeſicherten Eigenſchaften , ſowie ohne be

ſondere Zuſicherung für alle Mängel , welche den voraus⸗

geſetzten Gebrauch aufheben oder erheblich ſchmälern . End

lich in den Kantonen Bern , Aargau , Luzern , Frei

burg , Solothurn , Waadt , Appenzell , A. ⸗Rhoden
und Neuenburg beſteht das Syſtem der vertraglichen

Währſchaft ; darnach kann der Verkäufer nur für Eigen⸗

ſchaften und Mängel in Anſpruch genommen werden , deren

Vorhandenſein reſp . Nichtvorhandenſein er ausdrücklich zu—

geſichert hat .

Aumerkung . Außer den durch das Währſchaftsgeſetz

bedingten Garantien , die beim Tierl handel der Verkäufer dem

Käufer gegenüber zu leiſten hat , können im Wege des Ver⸗

tragsabſchluſſes die Haftung für andere Mängel und die

Zuſage bezüglich der Nutzungseigenſchaften ( Zug, Milcher⸗
giebigkeit uſw. ) , des Alters , der Trächtigkeit u. ſ. .

einbbart werden .

empfiehlt ſich für den Landwirt , hauptſächlich beim

kauf
und bei der Anſchaffung von Nutzvieh , unter allen

Verträge abzuſchließen , die ihn vor jeder Über⸗

vorteilung ſichern . Dieſe Verträge müſſen immer in zwei

Exemplaren ausgefertigt werden . Beide Exemplare ſind vom

Verkäufer und vom Käufer zu unterſchreiben und jeder der⸗

ſelben erhält ein Exemplar zur Aufbewahrung . Die G.

Braunſche Hofbuchdr ruckerei in Karlsruhe liefert Vertrags —
formulare für den Viehhandel , die ſehr leicht auszufüllen

ſind , und erfolgt der Bezug am beſten durch die Ortsvereine
Hundert Formulare koſten 2 M. 50 Pf
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A. Mittel gegen pflanzliche Schädlinge .
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b zu a, d
haftet .
ten , daß
phthalei
rotes
machen , füg
100 Liter .

Gegen
der R 0
1,5F7iger
mehrfache
Bekämpfung
treffen , auch
gründlich zu
dium ) der
brechen der t˖
Früchte erbſengrof
ſpäter in derſelben
krankheit der Joh
Stöcke vorbeugend mehrfach mit big
delt ; auch gegen verſchiedene Blattf k⸗
heiten hilft die Brühe als orbeugungsmittel .
Pfirſiche ſind ſchon gegen 1Kige, empfindlich
und es muß daher die doppelte zeKalk , alſo auf
100 Liter Waſſer 1 kg KupfervitriolKup itr 1 2 kKg Kalk
genommen werden . Gegen die Kartoffelkrank
heit ( Phytophthora ) wird 3 mal mit 1 iger
Brühe

geſhribt, Mitte Juni das erſtemal , dann Mitte
Juli und Mitte Auguſt .

2. Kupferſodabrühe . a: 1 kg Kupfervitriol wird in
90 Litern Waſſer gelöſt , b: 1 Kkg Kriſtallſoda in 10 Li —
ter Waſſer . b zu a gießen . Wenn ein Aufbewahre 1
nötig wird , ſind 100 g Seignetteſalz auf 100 Liter
zuzufügen . Die Kupferſod abrühe wird wie die Kup
ferkalkbrühe angewandt , und zwar beſonders gegen die
Peronoſpora der Reben und den Schorf an
O bſtbäumen .

3. Eiſenvitriol . 15 bis 30 kg Eiſenvitriol werden
serſtampft und in 100 Liter Waſſer gelöſt . Die Brühe
muß ſtets friſch bereitet werden .

Die Eiſenvitriollöſung wird zur Vertilgung des
Hederichs und Ackerſenfs verſpritzt , und zwar
600 Liter auf 1 ha , wenn die größten Pflanzen das ſechſte
Blatt gebildet haben . Iſt das Gras trocken und ſteht

8 Wetter in Ausſicht , ſo genügen 15 bis 18 kg
8 Salzes , bei trübem feuchtem Wetter nimmt man335 bis 25 kg , bei dieſer Konzentration wird jedoch

eingeſäter Klee geſchädigt .

4. Kainit . limangel beſteht , kann ge mahlenes
Kainit gegen Hederich und N. ckerſenf ausge
ſtreut werden , und zwar etwa 800 bis 1000 Kg auf
1 ha , morgens in den Tau , wenn die größten Hederich —
pflanzen das ſechſte Blatt entfaltet haben . Klee wird
geſchädigt .

WoKal

ttel gegen Schädlinge u d Unkräuter .

Schwefel . 2 fel wird uptſäcaEY .hltau ſche
1 1 der ü 11

J 1 ＋
8 4 51

ſch B ſ 1
32 f ur Hälf 8

0 Schwefelkaliumbrühe 0 8 2 1

ü Alter u 6 1 Er Irkerer U d
zwar nac 1 ö

fach .

7. Schwefelkalkbrühe . 1 kg 300 g Atzkalk w
nit 3 Liter Wa löſcht f

heif Kalk 2 kg 200 g
unter Umrühren 12 Liter

liſch mu 50 bis 66
das verdunſtete Waf1 f ADnf R nfat 9lklare , auf dem grünlichen Bodenſatz ſte

abgeſd hüttet und vor der

Als 8 Normallöf

ſe Normalbrühe imf
verwenden , nach

ritzt man mehrfach
einer Verdünnung bei Kernobſt
Steinobſt 1 zu 56. Gegen den pfelm
ſind von Erfolg eine Beſpritzu m Aus n,
eine vor dem Offnen der Blütenknoſpen und 8
Beſpritzungen nach der Blüt Zu denſelben Zeiten
kann die Brühe auch gegen die Schorfpilze der
Kernobſtbäume geſpritzt werden .

8. Formalin S 40iges Formaldehnyd . Zum Bei⸗
zen des Getreides gegen den Steinbrande 8d e8
Weizens , den Haferflugbrand , Gerſten⸗
hartbrand und den Roggenſtengelbrand
nicht aber gegen den Flugbrand des Weizens und der
Gerſte . 250 cem Formalin m en in einem Gefäß

——
100 Liter Waſſer vermiſcht , das Wetreir hinein

geſchüttet und ſolange rührt , bis keine Luftbla5 mehr entweichen , der Oberfläche ſchwi
menden Brandkörner bzuſchöpfen . Mar
Hafer 15 Minuten , ½ Stunde , D
Stunden ; nach Ablauf derZeit muß das Getre
Trocknen ausgebreitet mehrfach
werden .

9. Heißwaſſerbeize . Zur Bekämpfung des
18

lug
brandes des Weizens und der G rſt e
das Getreide 4 bis 6 Stunden in 20 bis ? 30⸗ 0
mem Waſſer eingeweicht und dann 20 bis 30 Minut
in Waſſer von 50 bis 540 Ceingetaucht . Genaue Tl
mometer unbedingt nötig , um Schädigungen
vermeiden .
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B. Mittel gegen tieriſche Schädlinge .

1. Tabakbrühe : a. 4 Kkg Tabakabfälle werden in 10

Litern Waſſer gekocht und gut ausgelaugt . b. 2 kg

Schmierſeife werden in 4 Litern heißem Waſſer ge

àa und b werden zuſammengegoſſen und auf 100 Liter

mit Waſſer der Tabakabkochung kön⸗

nen auch er 1½ Liter Nikotin ge⸗

nommen werden . is Mittel wird verſpritzt geger

Blattläuſe , Milben ,
E

i„ Blaſenfüße , Larven

von Weſpen , unbehaarte Raupen und

Käfer .

Schmierſeife wer
elöl

teßlerſches Inſektengift : 30
onm 1 Lit oibem * 5 40 H

den in Liter heißem ge 410 c m 85
ind 2 g Karbolſäure zugefügt Mittel wird zur

ernichtung der Blutl äuſe auf die bef ten

ͤRindenpartien gepinſelt .

3. Tabakbrühe nach Schwarz : g Tabakextrakt ,

Schmierſeife (erſt in heißem ſſer löſen ) , 1kg

phonium in 3 Liter denaturiertem Spiritus gelöſt ,

3 Liter Salmiakgeiſt , 137 Liter Waſſer . Gegen ſtark

behaarte Raupen und gegen Raupen der Ge⸗

ſpinſtmotten und der Geſpinſtwe ſpen bei

Beginn ihres Auftretens zu verſpritzen .

92 8

1. Quaſſiaſchmierſeifenlöſung : a. 500 g Quaſſia⸗
i und gut aus⸗

Nſpäne werden in 5 Liter Waſſer gekocht

gelaugt , b. 2 kg Schn ierſeife in heißem

bird zu b gegoſſen und das Gemiſch a

Waſſer aufgefüllt . Gegen Bla ttläuſe

re weichhäutige Inſekten .

aſſer gelöſt .
100 Liter

und

5. Nießwurzſeifenbrühe : kg Schmierſeife wer⸗

den in heißem Waſſer gelöſt , dazu 500 g pulveriſierter

ſchwarzer Nießwurz gerührt und auf 100 Liter mit

Waſſer aufgefüllt . Gegen die meiſten Inſekten

von guter Wirkung .

6. Petroleumſeifenemulſion : 2 kg Schmierſeife wer⸗

den in 10 Litern kochendem Waſſer gelöſt und der noch

heißen Löſung ( unter 205 C verteilt ſich das Mineral⸗

öl ſchlecht ) 1 —2 Liter Petroleum unter heftigem Rüh⸗

ren zugegoſſen . Kurz vor dem Verſpritzen füllt man

unter ſtarkem Umrühren auf 100 Liter mit weichem
und andere

Waſſer auf . Gegen Blattläuſe
weichhäutige , haarloſe Inſekten an⸗

wendbar .

7. Karbolineum , das gewöhnlich als Emulſion unter

dem Namen Obſtbaum⸗Karbolineum in den Handel

kommt , iſt ein ſehr verſchiedenartig zuſammengeſetztes
Steinkohlenteerprodukt . Man wende ſich nur an zu⸗

verläſſige Firmen , deren Produkte ſich bewährt haben .

Man verſpritzt das Mittel in 10 —25/iger wäſſeriger

Löſung nur während der Vegetationsruhe gegen

Schildläuſe , Blutläuſe , Blattlauseier ,

Flechten , Algen und Rindenpilze . Altere

man auch mit 30 bis
Aſte und den Stamm kann

407iger Löſung bepinſeln . Glattrindige Bäume , ſo⸗

wie Steinobſt und im allgemeinen die Knoſpen aller

Bäume ſind empfindlich .

8. Schwefelkohlenſtoff : ( Sehr feuergefähr⸗
lichl ) Gegen Mäuſſe werden 8 —10 com , gegen Ka⸗

ninchen und Hamſter 50 —80 com in die Löcher ge⸗
an tränkt Lappen mit

ebt ſie in den Gang .
goſſen ( Rörigſche Kanne ) oder

der beſtimmten Menge und

t etwa 385 Pfennige . )

3 kg Chlorbarium werden in 100

zöſung gegen die Lar⸗
Rüben ver⸗

9. Chlorbarium : g
Litern Waſſer gelöſt und ·

ven des ſchwarzen Aaskäfers auf

ſpritzt .

D

0. Schweinfurter Grün⸗Brühe : a. 80 —100

Schweinfurter Grün , in wenig Waſſer zu einem Brei

anrühren , dann in 50 Liter Waſſer verteilen . b. 500 f

Kalk löſchen und dann auf 50 Liter mit Waſſer mi⸗

ſchen und a und b zu ammengießen . Während des

Verſpritzens häufig umſchütteln , da ſich das Schwein⸗

furter Grün lecht zu Boden ſetzt. Das Urania⸗Grün

bleibt leichter in der Schwebe . Heftiges Gift und da⸗

her Vorſicht . Nur gegen Giftſchein erhältlich . Bil⸗

liges Magengift gegen alle freſſenden , nicht

ſaugenden Schädlinge .

11. Atzkalk , feingemahlener oder friſch gelöſchter . Zu

verſtäuben gegen Schnecken bei trockener Witterung .

Die Arbeit iſt nach Verlauf einer halben Stunde zu

wiederholen .

18ſtreuen12. Kainit , feingemahlen . Ar gegen

Schnecken 800 kg auf 1 ba .

13. Dalmatiner Inſektenpulver : Es iſt nur beſtes

friſches Dalmatiner Pulver zu verwenden . Nützt ge⸗

gen die meiſten Käfer , aber auch gegen andere

Inſekten . Man kann auch mit Vorteil 2 Teile des

Pulvers mit 1 Teil Schwefel miſchen .

14. Schwefel , feingemahlener , wird gegen Mil⸗

benſpinnen verſtäubt .

15. Steinkohlenteer dient zum Ausſtreichen von

Krebswunden , die zuerſt ausgeſchnitten werden

müſſen .

16. Raupenleim kauft man ſich am beſten fertig .

Die Leime von Hinsberg in Nackenheim und Dr .

Nördlinger in Flörsheim haben ſich bewährt .

Das Verteilen der eben angegebenen Mittel ge⸗

ſchieht zum Teil durch Ausſtreuen mit der Hand , durch

Pinſel oder Verſpritzen und Verſtäuben mittels ver⸗

ſchiedener Apparate .
Spritzen in verſchiedener Ausführung und mit den

für jede Behandlungsweiſe geeigneten Spritzröhren
und Mundſtücken verſehen , ſowie geeignete Verſtäu⸗

bungsapparate liefern unter andern die Firmen Hol⸗

der in Metzingen⸗Württemberg und Gebrüder Platz

in Ludwigshafen a. Rh . Man kaufe nur die beſten

Spritzen .
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Was man vom geſunden Haustier wiſſen muß .
Temperatur Zahl der

PTierart Atemzüge in Zahl der Pulsſchläge in der MinuteCelſius der Minute

Pferd . 37,5 —38,5 10 —12 Fohlen 30 —50 , ältere Tiere 30 —40 .
9039,5 10 —15 Kälber über 100 , Kühe 70 —80 , Maſtochſen 50 - 60 , Zugochſen 35 —50 .

I355 —41,0 15 —20 Jährlinge über 100 , ältere Tiere 60 —80 .
Schwein . 38,5 —40,0 12 —20 Ferkel ( bis ½ Jahr ) über 100 , ältere Tiere 60 —100 .
Hund . 37,5 —39,0 15 —20 70 —120 .

Die Zahl der Atemzüge und Pulsſchläge ſchwankt ſehr und iſt von der
Bewegung der Tiere und der Außentemperatur abhängig . Hitze und Bewegung

beſchleunigen , Kälte und Ruhe verlangſamen ſowohl Puls als auch Atmung .

Wieviel Waſſer brauchen unſere Haustiere täglich ?
Dieſe Zahlen ſollen nur ungefähre Anhaltspunkte bieten bei der Berechnung der für einen Gutsbetrieb täglich notwendigen

Waſſermengen , z. B. bei Anlage einer Waſſerleitung .
— — —

̃ ; Grünfütterung —Tierart Weidegang im Stalle Trockenfütterung
Liter Liter Liter

Pferde auf 500 kg Lebendgewicht . ca. 10 —20 ca. 15 —30 ca. 35 —50
Kühe 5 8 „ 20 —25 „ 25 —40 „ 60 —90

3 „ 1520 * 0 25 „ 50 —60
„ 15 - 20 „ 20 - 30 „ 50 —70ier „ 250 „ 5 8 — „ 10 - —15

100 4 8 —
Schweine , 100ů „ 8 331 „ 5U—⁴¹0 ) ) „ 2030

) Bei Fütterung mit wäſſerigem Futter ( Küchenabfälle , Milch uſw. y) .

Vergleichung von Lebendgewicht und Schlachtgewicht der Schlachttiere .

5 1 PfundNach den Feſtſtellungen der Viehverwertungsſtelle der Badiſchen
Landwirtſchaftskammer in Freiburg , bei 12—15 ſtündiger Nüchterung der Tiere .

8 0 8 t̃ .

Pfund
1. Ochſen : I. Qualität : ganz ausgemäſtet , nicht über 5jährig . Mindeſtens 10 Zentner Lebendgewicht 54 —58

II. 85 junge , nicht ausgemäſtet und ältere gemäſteꝶttt . . . 48 —52
——— 8 junge , mittelmäßig genährte und gutgenährte älterrrre 42 —46
V. * ungenügend genährte aller Alters ſtufen 40

2. Farren : E 4 ganz ausgemäſtete Tiere . Mindeſtens 14 Zentner Lebendgewicht . . 56 —60
8 mittelmäßig gemäſtete jüngere und gut gemäſtete ältere Tiere 52 —56

. 7 Wenig gentiee enlee Aüfeeee 46 —503. Kalbinnen : I. 8 ſee r 54 —58
5 mittelmäßig gemäſtete ſchwere und gut gemäſtete leichtere Tiere . . 48 —52

III. wenig gemäſtete Tiere verſchiedener Altersſtufen 42 —464. Kühe : I. 1 ausgemäſtete , recht fleiſchige Tiere , höchſtens 8 Jahre alt . . 48 —- 52E. ältere , ausgemäſtete Kühe und mittelmäßig gemäſtete jüngere Tiere . . 44 —48
II . ungenügend genährte Tiere aller Altersſtufen Wurſtkühe ) ßꝛ ) . 38 —42

5. Kälber : 7 beſte Saugkälber , mindeſtens 150 Pfund Lebendgewicht . 62 —640 7 gute Saug⸗ oder Maſtkälber ( Vollmilchmaſtt ) ꝛꝛ ) ꝛ) ) ꝛꝛ 58 —62III . 5 RRhhhcccccccccccc 54 —566. Schafe : 4. gut gemäſtete jüngere Haämmel und Lämmenn 48 —50
II. 5 RTTTcEETTEEETEhcEEEEDcEcTCccCCcCcccccc 44 —48

FRRCCCCCCECCECCCTCCGcCcccCcccCc ( cccc 38 —42
7. Schweine : 1. Vollmaſt , 8 —12 Monat alte Tiere 80 —82I . K jüngere und ältere , recht fleiſchige Tiere 76 —80

III. ältere und jüngere ungenügend gemäſtete Tierrr . 72 —76
Die leichteren Fleiſch - und Bratenſchweine bis zu einem Alter von etwa 7 —8 Monaten gelten heuteI. Qualität , ältere , ſchwere , fette Tiere als II . Qualität .
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